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Initiative Pelli: Stärkung der Wohlfahrtsfonds In Kraft seit 1. April 2016

Früher:

- Keine Unterscheidung zwischen Vorsorgeleistung mit 

reglementarischen Leistungen

und Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen

- Überreglementierung

- Besondere Merkmale wurden unzureichend berücksichtigt



3© T+R AG 6. Juni 2017

Gesetzliche Änderung im Art. 89a ZGB
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Was sind genau Wohlfahrtsfonds gemäss Gesetz?

- Es werden nur Ermessensleistungen ausgerichtet

- Es werden/wurden keine Beiträge der Versicherten geleistet

- Dadurch auch kein Vertretungsanspruch im Stiftungsrat
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Initiative Pelli: Stärkung der Wohlfahrtsfonds

Welche Bestimmungen sind für Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen neu in Kraft, 

die nicht dem BVG unterstellt sind?

- Die begünstigten Personen müssen der AHV unterstellt sein

- Die Verwendung, Bearbeitung und Bekanntgabe der Versichertennummer der AHV

- Die Verantwortlichkeitsvorschriften des BVG gelten auch für die von Wohlfahrtsfonds

- Gleiche Vorschriften für die Zulassung von Revisionsstellen

- Bestimmungen betreffend Integrität und Loyalität der Verantwortlichen, 

die Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden und die Interessenskonflikte gelten weiterhin

- Für die Gesamtliquidation gelten die gleichen Vorschriften wie im BVG

- Aufsicht, Rechtspflege, Strafbestimmungen und steuerliche Behandlung (Befreiung)
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Folgende Erleichterungen sind für Wohlfahrtsfonds neu gültig

- Keine Pflicht zur Erstellung eines Teilliquidationsreglements

und/oder Anlagereglements mehr

- Anlagen beim Arbeitgeber sind zulässig

- BVG-Vorschriften zur Verwaltung/Anlage des Vermögens

- Keine Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER 26 mehr vorgeschrieben

- Keine Transparenzvorschriften über die Verwaltungskosten und 

kein Ausweis der „Total Expense Ratio“ (TER) mehr

- Der Anhang kann “entschlackt” werden: neu gelten die Bestimmungen nach OR 

und diejenigen der OAK
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Neuerungen

- Das Vermögen kann «frei» angelegt und verwaltet werden;

Sicherheit und genügender Ertrag sowie genügend flüssige Mittel müssen 

gewährleistet sein

- Für grössere Wohlfahrtsfonds wird von der Konferenz der kantonalen BVG- und 

Stiftungsaufsichtsbehörden ein Organisationsreglement empfohlen

- Bei Stiftungen mit einem Vermögen CHF > 5 Mio. wird von der selben Konferenz 

weiterhin ein Anlagereglement gefordert

- allfällige Teilliquidationssachverhalte werden auf Antrag des Stiftungsrats direkt 

von der Aufsichtsbehörde verfügt

- Es gilt der Grundsatz der Gleichbehandlung und der Angemessenheit
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Buchführung

- Die Buchführung darf aufgrund der Vorschriften des ZGB erfolgen 

(Art. 83a84 ZGB «Das oberste Stiftungsorgan führt die Geschäftsbücher der Stiftung. Die 

Vorschriften des Obligationenrechts über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung 

gelten sinngemäss.»)

- Swiss GAAP FER 26 darf weiterhin angewendet werden

- Bei Wechsel auf Buchführung nach OR gelten die Regeln des neuen

Rechnungslegungsrechts:

- Einzelbewertung der Aktiven (insbesondere Immobilien)

- Höchstbewertungsgrundsatz im Anlagevermögen
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Häufige Fehler

- Bei der Inanspruchnahme der Erleichterungen vergisst der Stiftungsrat das 

Anlagereglement formell ausser Kraft zu setzen

(Hinweis: dies kann anlässlich der ersten Stiftungsratssitzung, an der die «neue» 

Jahresrechnung genehmigt wird, rückwirkend erfolgen)

- Der Zielwert der Wertschwankungsreserve wird weiterhin ausgewiesen, auch 

wenn das Anlagereglement keine Gültigkeit mehr hat

- Missachtung der Einzelbewertung und Höchstbewertungsvorschriften bei 

Bewertung nach OR
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Gemäss Vorschriften OAK und Verordnung über die Aufsicht über die 

Stiftungen und die Vorsorgeeinrichtungen (ASVV)
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Neuer Bericht der Revisionsstelle

wie bisher, unverändert
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Neuer Bericht der Revisionsstelle

neu!

Wegfall der Bestätigung:

- Führung der Alterskonten

- Verwendung der freien 

Mittel/Überschussbeteiligungen

- Bestätigung zu Unterdeckung

- die vom Gesetz verlangten 

Angaben/Meldungen an die 

Aufsichtsbehörde
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Fragen?
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Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit


